
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/5/13 5Ob601/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1980

Norm

ABGB §918 Ia

ABGB §918 IVa

ABGB §922

ABGB §1045

ABGB §1053

Rechtssatz

Gleichgültig, ob ein Doppelverkauf oder ein Tausch vorliegt, können nach Annahme der Leistung als Erfüllung keine

Ansprüche nach § 918 ABGB, sondern nur Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
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